
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/2/23 85/15/0131
 JUSLINE Entscheidung
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Index

Verkehrssteuern

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §200 Abs1

BAO §200 Abs2

BAO §50 Abs1

Rechtssatz

Nach den § 50 7 BAO haben die Abgabenbehörden ihre sachliche und örtliche Zuständigkeit von Amts wegen, und

zwar in jeder Lage des Verfahrens wahrzunehmen. Daraus folgt, daß dann, wenn nach dem Ergehen eines vorläu=gen

Abgabenfestsetzungsbescheides eine andere Behörde als jene, die den Bescheid erlassen hat, zuständig geworden ist,

von der nunmehr zuständigen Behörde der entgültige Bescheid erlassen werden muß.
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